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Textgegenüberstellung 

Änderung der Gewerbeordnung 1994 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 13. (1) bis (7) …  § 13. (1) bis (7) …  

 (8) Natürliche Personen und andere Rechtsträger als natürliche Personen, 
denen die Gewerbeberechtigung gemäß § 87 Abs. 1 Z 7 entzogen worden ist, sind 
von der Ausübung eines Gewerbes für die Dauer von fünf Jahren ab Rechtskraft 
der Entziehung der Gewerbeberechtigung gemäß § 87 Abs. 1 Z 7 ausgeschlossen. 
Dieser Ausschluss gilt auch für Personen, denen ein maßgebender Einfluss auf 
den Betrieb der Geschäfte eines gemäß dem ersten Satz ausgeschlossenen 
anderen Rechtsträgers als einer natürlichen Person zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Wirksamkeit des Ausschlusses zugestanden ist. Von diesem Ausschluss kann 
eine Nachsicht gemäß § 26 nicht erteilt werden. 

§ 87. (1) 

 1. bis 5. 

§ 87. (1) 

 1. bis 5. 

 6. die folgenden Anforderungen wiederholt nicht erfüllt sind: 

 a) die gemäß § 136a Abs. 6 vorgesehene ständige berufliche Schulung 
und Weiterbildung für Gewerbliche Vermögensberater und deren 
Personal oder 

 b) die gemäß § 137b Abs. 1 bestimmte erforderliche fachliche Eignung 
gemäß den in der Anlage 9 festgelegten Mindestanforderungen für das 
Leitungsorgan eines Unternehmens hinsichtlich derjenigen Personen, 
die für die Versicherungsvermittlung maßgeblich verantwortlich sind 
sowie direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkende 
Beschäftigte oder 

 c) die gemäß § 137b Abs. 3 bestimmten Anforderungen ständiger 
beruflicher Schulung und Weiterbildung von mindestens 15 Stunden 
pro Jahr für den Einzelunternehmer sowie das Leitungsorgan eines 
Unternehmens hinsichtlich derjenigen Personen, die für die 
Versicherungsvermittlung maßgeblich verantwortlich sind, sowie für 
direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkende Beschäftigte. 

Schutzinteressen gemäß Z 3 sind insbesondere die Hintanhaltung der illegalen 
Beschäftigung, der Kinderpornographie, des Suchtgiftkonsums, des 

 6. die folgenden Anforderungen wiederholt nicht erfüllt sind: 

 a) die gemäß § 136a Abs. 6 vorgesehene ständige berufliche Schulung 
und Weiterbildung für Gewerbliche Vermögensberater und deren 
Personal oder 

 b) die gemäß § 137b Abs. 1 bestimmte erforderliche fachliche Eignung 
gemäß den in der Anlage 9 festgelegten Mindestanforderungen für das 
Leitungsorgan eines Unternehmens hinsichtlich derjenigen Personen, 
die für die Versicherungsvermittlung maßgeblich verantwortlich sind 
sowie direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkende 
Beschäftigte oder 

 c) die gemäß § 137b Abs. 3 bestimmten Anforderungen ständiger 
beruflicher Schulung und Weiterbildung von mindestens 15 Stunden 
pro Jahr für den Einzelunternehmer sowie das Leitungsorgan eines 
Unternehmens hinsichtlich derjenigen Personen, die für die 
Versicherungsvermittlung maßgeblich verantwortlich sind, sowie für 
direkt bei der Versicherungsvermittlung mitwirkende Beschäftigte 
oder 

 7. der Gewerbeinhaber, der gewerberechtliche Geschäftsführer oder eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Suchtgiftverkehrs, der illegalen Prostitution sowie der Diskriminierung von 
Personen aus dem Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung 
(Art. III Abs. 1 Z 3 des Einführungsgesetzes zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 – EGVG, BGBl. I Nr. 87/2008). Die 
erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne der Z 3 liegt auch dann nicht vor, wenn 
eine Eintragung eines Unternehmens in die Liste gemäß § 8 Abs. 10 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz – SBBG, BGBl. I Nr. 113/2015, aufgrund des 
§ 8 Abs. 3 Z 4 SBBG vorliegt. 

Person mit maßgebendem Einfluss eine wahrheitswidrige eidesstattliche 
Erklärung im Sinne des § 344 abgegeben hat. 

Schutzinteressen gemäß Z 3 sind insbesondere die Hintanhaltung der 
illegalen Beschäftigung, von bildlich sexualbezogenem 
Kindesmissbrauchsmaterial und bildlich sexualbezogenen Darstellungen 
minderjähriger Personen, des Suchtgiftkonsums, des Suchtgiftverkehrs, der 
illegalen Prostitution sowie der Diskriminierung von Personen aus dem Grund 
ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres 
religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung (Art. III Abs. 1 Z 3 des 
Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 – EGVG, 
BGBl. I Nr. 87/2008). Die erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne der Z 3 liegt 
auch dann nicht vor, wenn eine Eintragung eines Unternehmens in die Liste 
gemäß § 8 Abs. 10 Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz – SBBG, BGBl. I 
Nr. 113/2015, aufgrund des § 8 Abs. 3 Z 4 SBBG vorliegt. 

§ 339. (1) bis (3) … § 339. (1) bis (3) … 

(4) Die Anmeldung und die der Anmeldung anzuschließenden Belege 
können mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in 
jeder anderen technisch möglichen Weise, wie im Wege der Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft, eingebracht werden. Hat die Behörde Zweifel an der 
Echtheit der angeschlossenen Belege, kann sie den Einschreiter auffordern, die 
Urkunden im Original vorzulegen. Eine solche Urkunde gilt erst als eingelangt, 
wenn sie im Original vorliegt. Der Anmelder ist von der Beibringung der Belege 
entbunden, wenn 

 1. die betreffenden Daten bereits im GISA eingetragen sind oder 

 2. sich die Gewerbebehörde über die betreffenden Daten durch 
automationsunterstützte Abfrage gemäß § 365a Abs. 5 Kenntnis 
verschaffen kann. 

(4) Die Anmeldung und die der Anmeldung anzuschließenden Belege 
können mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in 
jeder anderen technisch möglichen Weise, wie im Wege der Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft, eingebracht werden. Hat die Behörde Zweifel an der 
Echtheit der angeschlossenen Belege, kann sie den Einschreiter auffordern, die 
Urkunden im Original vorzulegen. Eine solche Urkunde gilt erst als eingelangt, 
wenn sie im Original vorliegt. Der Anmelder ist von der Beibringung der Belege 
entbunden, wenn 

 1. die betreffenden Daten bereits im GISA eingetragen sind oder 

 2. sich die Gewerbebehörde über die betreffenden Daten durch 
automationsunterstützte Abfrage Kenntnis verschaffen kann oder die 
betreffenden Daten im Sinne des § 342 Abs. 1 Z 4 durch das GISA 
automationsunterstützt validiert werden können. 

 c) Verfahren zur unmittelbaren elektronischen Eintragung in das GISA 

§ 342. (1) In den in Abs. 2 genannten Angelegenheiten und unter der 
Voraussetzung des Bestehens technischer Möglichkeiten zur elektronischen 
Authentifizierung und Prüfung von erforderlichen Erklärungen dritter Personen 
in den in Abs. 3 genannten Angelegenheiten sowie unter der Voraussetzung des 
Bestehens einer elektronischen Einbringungsmöglichkeit im Wege des GISA in 
den in Abs. 4 genannten Angelegenheiten kann das Anbringen durch unmittelbare 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
elektronische Eintragung in das GISA erledigt werden, wenn  

 1. das Anbringen elektronisch im Wege des GISA eingebracht worden ist, 

 2. das Anbringen elektronisch mit dem Nachweis der eindeutigen Identität 
(§ 4 des Bundesgesetzes über Regelungen zur Erleichterung des 
elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz – 
E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004, in der jeweils geltenden Fassung) oder 
einem anderen in Abs. 6 genannten elektronischen 
Authentizitätsnachweis des Einschreiters versehen ist, 

 3. der Einschreiter Inhaber der Rechte ist oder Inhaber der Rechte sein will, 
auf welche sich das Anbringen bezieht, 

 4. alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Begründung oder Beendigung 
des mit dem Anbringen begehrten Rechts automationsunterstützt durch 
das GISA validiert werden können und 

 5. die unmittelbare elektronische Eintragung in das GISA nicht gemäß 
Abs. 5 ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

(2) Folgende Anbringen können gemäß Abs. 1 erledigt werden: 

 1. Anmeldung eines Gewerbes (§ 339 Abs. 1); 

 2. Anzeige betreffend den Beginn und die Einstellung der Ausübung des 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte (§ 46 Abs. 2 Z 1); 

 3. Anzeige betreffend die Verlegung des Betriebes eines Gewerbes in einen 
anderen Standort (§ 46 Abs. 2 Z 2); 

 4. Anzeige der Zurücklegung einer Gewerbeberechtigung (§ 85 Z 7); 

 5. Anzeige des Ausscheidens eines gewerberechtlichen Geschäftsführers 
(§ 39 Abs. 4); 

 6. Anzeige des Ausscheidens eines Filialgeschäftsführers (§ 47 Abs. 3); 

 7. Anzeige der Einstellung der Reiseleistungsausübung (§ 8 Abs. 6 Z 2 der 
Pauschalreiseverordnung – PRV, BGBl. II Nr. 260/2018, in der jeweils 
geltenden Fassung). 

(3) Folgende Anbringen können gemäß Abs. 1 erledigt werden, wenn die in 
Abs. 1 genannten technischen Möglichkeiten verfügbar sind: 

 1. Anzeige der Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers (§ 39 
Abs. 4); 

 2. Meldung zur Eintragung einer Reiseleistungsausübungsberechtigung in 
das Reiseinsolvenzabsicherungsverzeichnis (GISA) (Erstmeldung) (§ 7 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 PRV); 

 3. Erstatten einer Folgemeldung (§ 7 Abs. 2 PRV); 

 4. Meldung über jede sich abzeichnende Änderung der zuletzt gemeldeten 
prognostizierten Umsatzdaten aus der Reiseleistungsausübungstätigkeit, 
sofern dies eine Erhöhung der gemäß § 4 PRV ermittelten 
Versicherungssumme zur Folge hätte (§ 7 Abs. 4 Z 1 PRV); 

 5. Meldung über den Wechsel des Abwicklers (§ 7 Abs. 4 Z 2 PRV); 

 6. Meldung über die Neuabdeckung des Risikos (§ 7 Abs. 5 PRV). 

(4) Folgende Anbringen können gemäß Abs. 1 erledigt werden, wenn für das 
Anbringen das elektronische Einbringen im GISA verfügbar ist: 

 1. Anzeige des Ruhens der Gewerbeausübung betreffend die in § 93 Abs. 2 
bis 5 genannten Gewerbe; 

 2. Anzeige der Wiederaufnahme der Gewerbeausübung betreffend die in 
§ 93 Abs. 2 bis 5 genannten Gewerbe; 

 3. Anzeige der Bestellung eines Filialgeschäftsführers (§ 47 Abs. 3); 

 4. Anzeige betreffend die Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte in einen anderen Standort (§ 46 Abs. 2 Z 3). 

(5) In folgenden Fällen ist das Anbringen nicht gemäß Abs. 1 zu erledigen: 

 1. Anmeldung eines im § 95 genannten Gewerbes; 

 2. Anzeige der Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers zu 
einer Gewerbeberechtigung, die sich auf ein in § 95 genanntes Gewerbe 
bezieht; 

 3. Anzeige der Bestellung eines Filialgeschäftsführers zu einer 
Gewerbeberechtigung, die sich auf ein in § 95 genanntes Gewerbe 
bezieht; 

 4. Anzeige einer Umgründung (§ 11 Abs. 5); 

 5. Antrag auf Erteilung einer Nachsicht vom Ausschluss von der 
Gewerbeausübung (§ 26); 

 6. Antrag auf Feststellung der individuellen Befähigung (§ 19): 

 7. Anträge auf Anerkennungen oder Gleichhaltungen gemäß §§ 373c und 
373d. 

(6) Als elektronische Authentifizierung im Sinne des Abs. 1 Z 2 gelten auch 
Transaktionen aus dem Unternehmensserviceportal und aus den Gründerservices 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Wirtschaftskammerorganisation. 

 Besondere Verfahrensbestimmungen bei elektronischer Einbringung im Wege 
des GISA 

§ 343. (1) Die Erledigung von Anbringen durch Eintragung in das GISA in 
Verfahren, die gemäß § 342 Abs. 1 geführt wurden, gilt als Erledigung der jeweils 
zuständigen Behörde. 

(2) In Fällen, in denen ein Anbringen unter Erfüllung der Voraussetzungen 
gemäß § 342 Abs. 1 Z 1 und 2 eingebracht worden ist, aber eine Erledigung durch 
unmittelbare elektronische Eintragung mangels Erfüllung der Voraussetzungen 
gemäß § 342 Abs. 1 Z 3 bis 5 oder mangels Bestehens der technischen 
Möglichkeiten gemäß § 342 Abs. 1 nicht erfolgen kann, hat die jeweils zuständige 
Behörde das Anbringen manuell zu erledigen. 

(3) Der Auftragsverarbeiter gemäß § 365 Abs. 3 hat den Einschreiter nach 
Abschluss der Eingabe des elektronisch im Wege des GISA eingebrachten 
Anbringens in technisch geeigneter Weise unter Angabe der jeweils zuständigen 
Behörde zu informieren, ob die Erledigung durch unmittelbare elektronische 
Eintragung in das GISA erfolgt ist oder ob eine manuelle Erledigung durch die 
Behörde gemäß Abs. 2 erforderlich ist. 

 
Besondere Verfahrensbestimmungen betreffend die Prüfung des Vorliegens 

gesetzlicher Voraussetzungen  

§ 344. (1) Bei der Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 340 
Abs. 1 erster Satz und § 345 Abs. 3 ist zum Nachweis des Nichtvorliegens von im 
Ausland entstandenen Ausschlussgründen gemäß § 13 ausreichend, wenn der 
Einschreiter im Anbringen eidesstattlich erklärt, dass für ihn und für alle 
Personen mit maßgebendem Einfluss kein Gewerbeausschließungsgrund im Sinne 
des § 13 vorliegt. 

(2) Bei der Erledigung von Anbringen anderer Rechtsträger als natürlicher 
Personen ist betreffend die Prüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
gemäß § 13 von natürlichen Personen, denen ein maßgebender Einfluss auf den 
Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträgers als einer natürlichen Person 
zusteht oder zugestanden ist, die Überprüfung jener natürlicher Personen, die 
sich unmittelbar aus dem den Einschreiter betreffenden Bestand des Firmenbuchs 
oder des Zentralen Vereinsregisters ergeben, ausreichend, wenn der Einschreiter 
im Anbringen eidesstattlich erklärt, dass für ihn und für alle Personen mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
maßgebendem Einfluss kein Gewerbeausschließungsgrund im Sinne des § 13 
vorliegt. 

(3) Bei der Erledigung von Anbringen natürlicher Personen ist betreffend die 
Prüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen gemäß § 13 Abs. 5 die 
Überprüfung jener anderen Rechtsträger als natürlicher Personen, zu denen der 
Einschreiter unmittelbar als Person im betreffenden Bestand des Firmenbuchs 
oder des Zentralen Vereinsregisters eingetragen ist, ausreichend, wenn der 
Einschreiter im Anbringen eidesstattlich erklärt, dass für ihn kein 
Gewerbeausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 5 vorliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

c) Anzeigeverfahren 

§ 345. (1) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 gelten für die nach diesem 
Bundesgesetz zu erstattenden Anzeigen, die bewirken, dass die Behörde Daten in 
das GISA neu einzutragen oder eingetragene Daten zu ändern hat. 

(2) Die Anzeigen sind zu erstatten 

 1. gemäß § 46 Abs. 2 Z 1 und § 47 Abs. 3 bei der für die weitere 
Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und 

 2. gemäß § 46 Abs. 2 Z 2 und 3 bei der für den neuen Standort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

Sonstige Anzeigen sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu 
erstatten. 

(3) Für die Art der Einbringung der Anzeigen gilt § 339 Abs. 4. Den 
Anzeigen sind die zum Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Maßnahme oder Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige ist, erforderlichen Belege 
anzuschließen. Betrifft die Anzeige die Tätigkeit einer natürlichen Person, so sind 
jedenfalls die Belege gemäß § 339 Abs. 3 Z 1 anzuschließen. Betrifft eine solche 
Anzeige die Tätigkeit als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer, so sind 
überdies die Belege gemäß § 339 Abs. 3 Z 2 anzuschließen. Für die Anzeige 
gemäß § 46 Abs. 2 Z 1 erster Fall und für die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 2 Z 2 
und 3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß. Der Erstatter einer 
Anzeige ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 339 Abs. 4 Z 1 oder 2 
von der Vorlage der Belege entbunden. 

(4) Wenn die jeweils geforderten Voraussetzungen gegeben sind und in 
diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, hat die Behörde die sich aus 
der Anzeige ergebende Eintragung in das GISA vorzunehmen und den Erstatter 
der Anzeige von der Eintragung zu verständigen. 

(5) Wenn die jeweils geforderten gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, hat die Behörde, bei der die Anzeige erstattet worden ist – 
unbeschadet eines Verfahrens nach §§ 366 ff. – dies mit Bescheid festzustellen 
und die Maßnahme oder die Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige ist, zu 
untersagen. 

(6) Die Behörde hat Anzeigen gemäß § 81 Abs. 3 binnen zwei Monaten nach 
Erstattung der Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen, wenn die 

d) Anzeigeverfahren 

§ 345. (1) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 gelten für die nach diesem 
Bundesgesetz zu erstattenden Anzeigen, die bewirken, dass die Behörde Daten in 
das GISA neu einzutragen oder eingetragene Daten zu ändern hat. 

(2) Die Anzeigen sind zu erstatten 

 1. gemäß § 46 Abs. 2 Z 1 und § 47 Abs. 3 bei der für die weitere 
Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und 

 2. gemäß § 46 Abs. 2 Z 2 und 3 bei der für den neuen Standort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

Sonstige Anzeigen sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Standortes zu 
erstatten. 

(3) Für die Art der Einbringung der Anzeigen gilt § 339 Abs. 4. Den 
Anzeigen sind die zum Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Maßnahme oder Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige ist, erforderlichen Belege 
anzuschließen. Betrifft die Anzeige die Tätigkeit einer natürlichen Person, so sind 
jedenfalls die Belege gemäß § 339 Abs. 3 Z 1 anzuschließen. Betrifft eine solche 
Anzeige die Tätigkeit als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer, so sind 
überdies die Belege gemäß § 339 Abs. 3 Z 2 anzuschließen. Für die Anzeige 
gemäß § 46 Abs. 2 Z 1 erster Fall und für die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 2 Z 2 
und 3 gelten die Vorschriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß. Der Erstatter einer 
Anzeige ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 339 Abs. 4 Z 1 oder 2 
von der Vorlage der Belege entbunden. 

(4) Wenn die jeweils geforderten Voraussetzungen gegeben sind und in 
diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, hat die Behörde die sich aus 
der Anzeige ergebende Eintragung in das GISA vorzunehmen und den Erstatter 
der Anzeige von der Eintragung zu verständigen. 

(5) Wenn die jeweils geforderten gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, hat die Behörde, bei der die Anzeige erstattet worden ist – 
unbeschadet eines Verfahrens nach §§ 366 ff. – dies mit Bescheid festzustellen 
und die Maßnahme oder die Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige ist, zu 
untersagen. 

(6) Die Behörde hat Anzeigen gemäß § 81 Abs. 3 binnen zwei Monaten nach 
Erstattung der Anzeige mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen, wenn die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geforderten Voraussetzungen gegeben sind. Der Bescheid bildet einen Bestandteil 
des Genehmigungsbescheides. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
erfüllt, hat die Behörde innerhalb von zwei Monaten nach Erstattung der Anzeige 
einen Bescheid im Sinne des Abs. 5 zu erlassen. Für die den Anzeigen gemäß 
§ 81 Abs. 3 anzuschließenden Belege gilt § 353. Mit dem Betrieb der geänderten 
Betriebsanlage darf erst nach Erlassung des Bescheides im Sinne des ersten Satzes 
begonnen werden. 

geforderten Voraussetzungen gegeben sind. Der Bescheid bildet einen Bestandteil 
des Genehmigungsbescheides. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
erfüllt, hat die Behörde innerhalb von zwei Monaten nach Erstattung der Anzeige 
einen Bescheid im Sinne des Abs. 5 zu erlassen. Für die den Anzeigen gemäß 
§ 81 Abs. 3 anzuschließenden Belege gilt § 353. Mit dem Betrieb der geänderten 
Betriebsanlage darf erst nach Erlassung des Bescheides im Sinne des ersten Satzes 
begonnen werden. 322/M
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

d) Nachsichtsverfahren 

§ 346. (1) Im Nachsichtsverfahren gemäß §§ 26 und 27 kann die Behörde, 
wenn es zur Ermittlung des Sachverhaltes zweckentsprechend ist, die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft unter Anschluß der 
vorgelegten Belege auffordern, innerhalb einer Frist von vier Wochen ein 
Gutachten abzugeben; eine solche Aufforderung hat zu entfallen, wenn das 
Gutachten bereits vorliegt. Handelt es sich um ein Gewerbe, das die 
Mitgliedschaft zu einem Gremium der Sektion Handel der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft begründet, so ist die Sektion Handel die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft. 

(2) Der Bescheid ist binnen vier Monaten zu erlassen. 

e) Nachsichtsverfahren 

§ 346. (1) Im Nachsichtsverfahren gemäß §§ 26 und 27 kann die Behörde, 
wenn es zur Ermittlung des Sachverhaltes zweckentsprechend ist, die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft unter Anschluß der 
vorgelegten Belege auffordern, innerhalb einer Frist von vier Wochen ein 
Gutachten abzugeben; eine solche Aufforderung hat zu entfallen, wenn das 
Gutachten bereits vorliegt. Handelt es sich um ein Gewerbe, das die 
Mitgliedschaft zu einem Gremium der Sektion Handel der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft begründet, so ist die Sektion Handel die zuständige 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft. 

(2) Der Bescheid ist binnen vier Monaten zu erlassen. 

e) Verfahren betreffend die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes 

§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes (§ 7) angemeldet ist es aber offenkundig, daß eine Ausübung 
des Gewerbes in dieser Form gar nicht beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht 
möglich ist, so hat die Behörde die Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 

(2) Ist auf Grund der Anmeldung der Ausübung des Gewerbes in der Form 
eines Industriebetriebes eine Eintragung in das GISA erfolgt, ein Bescheid 
erlassen oder ein Gewerbeschein ausgefertigt worden, bestehen jedoch in der 
Folge Zweifel, ob das Gewerbe tatsächlich in dieser Form ausgeübt wird, so hat 
die Behörde über diese Frage zu entscheiden. Vor der Entscheidung hat sie die 
beteiligten Fachgruppen, die als zuständige Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft in Betracht kommen könnten, den beteiligten 
Fachverband der Industrie sowie die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören, die ihre Gutachten binnen 
sechs Wochen abzugeben haben. Kommen von einer Sektion der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft mehrere Fachgruppen als zuständige Gliederungen in 
Betracht, dann tritt die betreffende Sektion der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft als zuständige Gliederung an die Stelle ihrer beteiligten Fachgruppen. 

(3) Gegen den Bescheid steht den beteiligten Gliederungen der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und dem beteiligten Fachverband der 
Industrie das Recht der Beschwerde zu, wenn die Entscheidung ihren fristgerecht 
abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden sind. 

f) Verfahren betreffend die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes 

§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes in der Form eines 
Industriebetriebes (§ 7) angemeldet ist es aber offenkundig, daß eine Ausübung 
des Gewerbes in dieser Form gar nicht beabsichtigt oder vorläufig überhaupt nicht 
möglich ist, so hat die Behörde die Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 

(2) Ist auf Grund der Anmeldung der Ausübung des Gewerbes in der Form 
eines Industriebetriebes eine Eintragung in das GISA erfolgt, ein Bescheid 
erlassen oder ein Gewerbeschein ausgefertigt worden, bestehen jedoch in der 
Folge Zweifel, ob das Gewerbe tatsächlich in dieser Form ausgeübt wird, so hat 
die Behörde über diese Frage zu entscheiden. Vor der Entscheidung hat sie die 
beteiligten Fachgruppen, die als zuständige Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft in Betracht kommen könnten, den beteiligten 
Fachverband der Industrie sowie die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören, die ihre Gutachten binnen 
sechs Wochen abzugeben haben. Kommen von einer Sektion der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft mehrere Fachgruppen als zuständige Gliederungen in 
Betracht, dann tritt die betreffende Sektion der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft als zuständige Gliederung an die Stelle ihrer beteiligten Fachgruppen. 

(3) Gegen den Bescheid steht den beteiligten Gliederungen der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und dem beteiligten Fachverband der 
Industrie das Recht der Beschwerde zu, wenn die Entscheidung ihren fristgerecht 
abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden sind. 
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f) Feststellungsverfahren der Oberbehörde über die Anwendbarkeit 
der gewerberechtlichen Vorschriften und über den aufrechten 

Bestand von Gewerbeberechtigungen. 

§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung erstattet oder um die Genehmigung 
einer gewerblichen Betriebsanlage angesucht oder bei der Behörde die 
Feststellung beantragt, ob die Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des 
§ 74 gegeben ist, bestehen aber Zweifel, ob auf die betreffende Tätigkeit die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat die Behörde über 
diese Frage zu entscheiden. Dies gilt auch für den Fall, wenn in einem 
Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 366 Zweifel bestehen, ob auf die betreffende 
Tätigkeit die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anwendbar sind. 

(2) Vor der Entscheidung hat die Behörde die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und die nach der Sachlage in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen zu hören, die ihre Gutachten 
binnen sechs Wochen abzugeben haben. Diesen steht gegen den Bescheid das 
Recht der Beschwerde zu, falls die Entscheidung ihren fristgerecht abgegebenen 
Gutachten widerspricht oder sie nicht gehört worden sind. 

(4) Die Behörde hat von Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die ein 
rechtliches Interesse an der Feststellung hat, mit Bescheid festzustellen, ob eine 
Gewerbeberechtigung aufrecht ist und verneinendenfalls, in welchem Zeitpunkt 
sie geendet hat. 

g) Feststellungsverfahren der Oberbehörde über die Anwendbarkeit 
der gewerberechtlichen Vorschriften und über den aufrechten 

Bestand von Gewerbeberechtigungen. 

§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung erstattet oder um die Genehmigung 
einer gewerblichen Betriebsanlage angesucht oder bei der Behörde die 
Feststellung beantragt, ob die Genehmigungspflicht einer Anlage im Sinne des 
§ 74 gegeben ist, bestehen aber Zweifel, ob auf die betreffende Tätigkeit die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat die Behörde über 
diese Frage zu entscheiden. Dies gilt auch für den Fall, wenn in einem 
Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 366 Zweifel bestehen, ob auf die betreffende 
Tätigkeit die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anwendbar sind. 

(2) Vor der Entscheidung hat die Behörde die Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und die nach der Sachlage in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen zu hören, die ihre Gutachten 
binnen sechs Wochen abzugeben haben. Diesen steht gegen den Bescheid das 
Recht der Beschwerde zu, falls die Entscheidung ihren fristgerecht abgegebenen 
Gutachten widerspricht oder sie nicht gehört worden sind. 

(4) Die Behörde hat von Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die ein 
rechtliches Interesse an der Feststellung hat, mit Bescheid festzustellen, ob eine 
Gewerbeberechtigung aufrecht ist und verneinendenfalls, in welchem Zeitpunkt 
sie geendet hat. 

g) Verfahren über den Umfang von Gewerbeberechtigungen und die 
Einreihung von Gewerben 

§ 349. (1) Zur Entscheidung 

 1. über den Umfang einer Gewerbeberechtigung (§ 29) im Verhältnis zu 
einer anderen Gewerbeberechtigung und 

 2. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, die Gegenstand einer 
Gewerbeanmeldung ist, ein freies Gewerbe sein kann oder in den 
Berechtigungsumfang eines Teilgewerbes fällt oder einem 
reglementierten Gewerbe vorbehalten ist, ist der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit berufen. 

(2) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 kann 

 1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die eine Gewerbeanmeldung 

h) Verfahren über den Umfang von Gewerbeberechtigungen und die 
Einreihung von Gewerben 

§ 349. (1) Zur Entscheidung 

 1. über den Umfang einer Gewerbeberechtigung (§ 29) im Verhältnis zu 
einer anderen Gewerbeberechtigung und 

 2. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, die Gegenstand einer 
Gewerbeanmeldung ist, ein freies Gewerbe sein kann oder in den 
Berechtigungsumfang eines Teilgewerbes fällt oder einem 
reglementierten Gewerbe vorbehalten ist, ist der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit berufen. 

(2) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 kann 

 1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die eine Gewerbeanmeldung 
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erstattet, und 

 2. von einer berührten Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. 

(3) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 ist von Amts wegen zu 
stellen, wenn die betreffende Frage eine Vorfrage in einem nicht beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten anhängigen 
Verwaltungsverfahren ist und nicht ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter 
Satz enthaltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann, es sei denn, daß die 
Voraussetzung für die Zurückweisung des Antrages gemäß Abs. 4 vorliegt. Ist 
eine Vorfrage im Sinne des ersten Satzes in einem beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten anhängigen Verwaltungsverfahren zu beurteilen, 
so ist das Verfahren gemäß Abs. 1 von Amts wegen einzuleiten, wenn hievon 
nicht gemäß Abs. 4 abgesehen wird. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann den Antrag 
zurückweisen oder von der Einleitung eines Verfahrens gemäß Abs. 1 von Amts 
wegen absehen, wenn ein ernst zu nehmender Zweifel über die zur Entscheidung 
gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die Frage in den letzten fünf Jahren 
vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend rechtskräftig entschieden 
oder vom Verwaltungsgericht des Landes erkannt oder vom 
Verwaltungsgerichtshof in der Sache selbst entschieden worden ist. 

(5) Andernfalls hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
schriftliche Stellungnahmen der im Abs. 2 genannten Parteien und der sonst 
sachlich beteiligten Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
einzuholen. 

(6) Im Verfahren sind die im Abs. 2 Z 1 genannten Personen und die im 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 genannten Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft Parteien und es steht ihnen das Recht der Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht des Landes und der Revision wegen Rechtswidrigkeit an 
den Verwaltungsgerichtshof zu. 

erstattet, und 

 2. von einer berührten Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. 

(3) Der Antrag auf Entscheidung gemäß Abs. 1 ist von Amts wegen zu 
stellen, wenn die betreffende Frage eine Vorfrage in einem nicht beim 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten anhängigen 
Verwaltungsverfahren ist und nicht ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter 
Satz enthaltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann, es sei denn, daß die 
Voraussetzung für die Zurückweisung des Antrages gemäß Abs. 4 vorliegt. Ist 
eine Vorfrage im Sinne des ersten Satzes in einem beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten anhängigen Verwaltungsverfahren zu beurteilen, 
so ist das Verfahren gemäß Abs. 1 von Amts wegen einzuleiten, wenn hievon 
nicht gemäß Abs. 4 abgesehen wird. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann den Antrag 
zurückweisen oder von der Einleitung eines Verfahrens gemäß Abs. 1 von Amts 
wegen absehen, wenn ein ernst zu nehmender Zweifel über die zur Entscheidung 
gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die Frage in den letzten fünf Jahren 
vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend rechtskräftig entschieden 
oder vom Verwaltungsgericht des Landes erkannt oder vom 
Verwaltungsgerichtshof in der Sache selbst entschieden worden ist. 

(5) Andernfalls hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
schriftliche Stellungnahmen der im Abs. 2 genannten Parteien und der sonst 
sachlich beteiligten Gliederungen der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
einzuholen. 

(6) Im Verfahren sind die im Abs. 2 Z 1 genannten Personen und die im 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 genannten Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft Parteien und es steht ihnen das Recht der Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht des Landes und der Revision wegen Rechtswidrigkeit an 
den Verwaltungsgerichtshof zu. 

§ 365a. (1) … § 365a. (1) … 

(2) Weiters sind in das GISA einzutragen: 

 1. bis 11. … 

 12. die Kennzahl Unternehmerregister (KUR). 

(2) Weiters sind in das GISA einzutragen: 

 1. bis 11. … 

 12. die Kennzahl Unternehmerregister (KUR), 
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 13. folgende Daten über natürliche Personen, zu denen ein Ausschluss von 
der Ausübung eines Gewerbes gemäß § 13 Abs. 8 eingetreten ist: 

 a) die in Abs. 1 Z 2 bis 4 genannten Daten, 

 b) der Umstand, dass ein Ausschluss von der Ausübung eines Gewerbes 
gemäß § 13 Abs. 8 vorliegt, 

 c) das Datum des Eintretens des Ausschlusses und das Datum des Endes 
der Wirksamkeit des Ausschlusses. 

Die Behörde hat die Daten aus dem GISA am Folgetag des Endes der 
Wirksamkeit des Ausschlusses oder am Folgetag, nachdem der Behörde 
bekannt geworden ist, dass die betreffende Person verstorben ist, zu 
löschen. 

§ 365b. (1) … § 365b. (1) … 

(2) Weiters sind in das GISA einzutragen: 

 1. bis 5. … 

 6. die Kennzahl Unternehmerregister (KUR). 

 

(2) Weiters sind in das GISA einzutragen: 

 1. bis 5. … 

 6. die Kennzahl Unternehmerregister (KUR), 

 7. folgende Daten über andere Rechtsträger als natürliche Personen, zu 
denen ein Ausschluss von der Ausübung eines Gewerbes gemäß § 13 
Abs. 8 eingetreten ist: 

 a) die Firma, die Bezeichnung oder den Namen des Rechtsträgers, 

 b) die Rechtsform, 

 c) die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift, 

 d) die Firmenbuchnummer oder die ZVR-Zahl, 

 e) die Global Location Number (GLN), 

 f) der Umstand, dass ein Ausschluss von der Ausübung eines Gewerbes 
gemäß § 13 Abs. 8 vorliegt, 

 g) das Datum des Eintretens des Ausschlusses und das Datum des Endes 
der Wirksamkeit des Ausschlusses. 

Die Behörde hat die Daten aus dem GISA am Folgetag des Endes der 
Wirksamkeit des Ausschlusses oder am Folgetag, nachdem der Behörde 
bekannt geworden ist, dass der andere Rechtsträger als die natürliche 
Person rechtswirksam nicht mehr besteht, zu löschen.“ 

322/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

12 von 13

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  13 von 13 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Erteilung von Auskünften 

§ 365e. (1) Die Behörde hat über die im § 365a Abs. 1, § 365b Abs. 1 und § 365d 

Z 1 und Z 3 bis 6 genannten Daten jedermann aus dem GISA Auskunft zu 

erteilen. Über die im § 365a Abs. 2 Z 1 bis 8 und über die im § 365b Abs. 2 Z 1 

genannten Daten ist Auskunft zu erteilen, wenn der Auskunftswerber ein 

berechtigtes Interesse an der Auskunft glaubhaft macht. Über die im § 365a 

Abs. 2 Z 9 bis 12, § 365b Abs. 2 Z 2 bis 6 und § 365d Z 2 genannten Daten darf 

keine Auskunft erteilt werden. 

Erteilung von Auskünften 

§ 365e. (1) Die Behörde hat über die im § 365a Abs. 1, § 365b Abs. 1 und 
§ 365d Z 1 und Z 3 bis 6 genannten Daten jedermann aus dem GISA Auskunft zu 
erteilen. Über die im § 365a Abs. 2 Z 1 bis 8 und Z 13 und über die im § 365b 
Abs. 2 Z 1 und Z 7 genannten Daten ist Auskunft zu erteilen, wenn der 
Auskunftswerber ein berechtigtes Interesse an der Auskunft glaubhaft macht. 
Über die im § 365a Abs. 2 Z 9 bis 12, § 365b Abs. 2 Z 2 bis 6 und § 365d Z 2 
genannten Daten darf keine Auskunft erteilt werden. 

§ 382. (1) bis (106) … § 382. (1) bis (106) … 

 (107) § 13 Abs. 8, § 87 Abs. 1 Z 6 und 7 sowie Schlussteil, § 339 Abs. 4 Z 2, 
§ 344, § 365a Abs. 2 Z 12 und 13, § 365b Abs. 2 Z 6 und 7 und § 365e Abs. 1 
zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(108) § 339 Abs. 4 Z 2, § 342 samt Überschrift, § 343, § 345 Überschrift, 
§ 346 Überschrift, § 347 Überschrift, § 348 Überschrift, § 349 Überschrift in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx treten ein Jahr nach der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt, jedoch frühestens am 1. Juli 2025, in Kraft. 
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